Antwortschreiben der SPD

Anrede
Sie sprechen die aktuelle Situation offen an. Für Ihre Offenheit wollen wir uns bedanken.
unser Ziel ist eine soziale und nachhaltige Politik – und zwar nicht auf Kosten zukünftiger Generationen. Diesem Ziel steht eine anhaltende Kreditaufnahme entgegen, da sie die Schuldenlast und den damit verbundenen Zinsendienst erhöht und die hierfür aufgewendeten Steuermittel für Bildung, Kleinkindbetreuung, innere Sicherheit und weitere sozialpolitische Themen fehlen.
Deswegen wird die grün-rote Landesregierung – wie schon im Nachtrag 2011 – auch für 2012 einen Haushalt ohne Schulden vorlegen.
Um einen ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können, müssen ALLE einen Beitrag leisten – auch Beamtinnen und Beamten. Wir meinen, dass die avisierten Einschnitte sehr moderat und sozial verträglich sind:
1. Circa 100 Millionen Euro sollen durch eine sozial gestaffelte Verschiebung der Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2012 erreicht werden. So ist vorgesehen, die Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge für die Anwärter und Beamten der Besoldungsgruppe A 5 bis A 10 zum 1. März 2012 und für die übrigen Beamten zum 1. August 2012 vorzunehmen.
1. Seit dem Haushaltsjahr 2004 wird zudem die Beihilfe um eine sozial, d. h. nach Besoldungsgruppen gestaffelte Kostendämpfungspauschale gekürzt. Diese Pauschale wurde bislang nie erhöht. Nachdem die Beihilfeausgaben aber seit 2004 um rund 25 Prozent angestiegen sind, ist aus unserer Sicht eine vergleichbare Anhebung notwendig und vertretbar.
Konkret bedeutet diese Anhebung im Höheren Dienst jährliche Mehrkosten von 30,00 Euro. Beim Mittleren Dienst und Gehobenen Dienst liegt der Betrag deutlich darunter. Für einen Studienrat sind dies gerade 2,50 Euro im Monat.
Eine strukturelle Kürzung der Beihilfe ist – entgegen anderslautenden Meldungen – nicht vorgesehen.
1. Zur teilweisen Deckung des Beihilfeaufwands für Wahlleistungen bei stationärem Krankenhausaufenthalt wird ein Kostenbeitrag von 13 Euro monatlich von den Beihilfeberechtigten erhoben, die Beihilfen in diesem Bereich in Anspruch nehmen wollen. Angesichts der Haushaltssituation und der stark angestiegenen Beihilfen zu Ausgaben für Wahlleistungen, kann die Beihilfefähigkeit für derartige Aufwendungen nur bei Erhebung eines kostendeckenden Beitrags aufrechterhalten werden. Dies macht eine Erhöhung des Eigenanteils von 13 Euro monatlich auf 22 Euro monatlich notwendig.
Die dargestellten Einschnitte haben wir im Gegensatz zur alten Landesregierung versucht, im Dialog mit den Vertretern der Betroffenen zu erarbeiten. Diesen Dialog werden wir weiterführen, weil wir überzeugt sind, dass der Austausch für beide Seiten zu besseren Ergebnissen führt.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir in unserer Verantwortung gegenüber künftigen Generationen Maßnahmen zur Konsolidierung unseres Staatshaushaltes ergreifen müssen und auch Beamtinnen und Beamten hiervon betroffen sind. Eine soziale Ausgestaltung dieser Einschnitte ist gerade für uns Sozialdemokraten ein wichtiges Anliegen.
Mit freundlichen Grüßen

